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Wichtiger Hinweis:

Die im STEURO veröffentlichten Texte sind von 
Steuerberatern und Steuer-Fachanwälten nach 
bestem Wissen recherchiert und verfasst worden.

Wegen der komplexen und sich fortlaufend 
ändernden Rechtslage sind Haftung und Gewähr-
leistung ausgeschlossen.

Alle Rechte liegen beim Verlag. Jede Weiterver-
wendung ist nur mit schriftlicher Genehmigung 
erlaubt.

Das gilt für Vervielfältigungen jedweder Art, 
Digitalisierung und Einstellung in Datenbanken 
oder anderen elektronischen Medien.
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10.09. Ende der Abgabefrist
14.09. Ende der Zahlungsschonfrist                                                                          
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Oktober
12.10. Ende der Abgabefrist
15.10. Ende der Zahlungsschonfrist 

n  Kapitalertragsteuer
n  Lohn- und Kirchensteuer
n  Umsatzsteuer
n  15-prozentige Abzugsteuer
     für Bauleistungen
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Auch Steuerpflichtige, die 
ihren Gewinn mittels Einnah-
me-Überschuss-Rechnung 
ermitteln, können eine Anspar-
abschreibung nach der Alt-
regelung nicht mehr für das 
Jahr 2007 in Anspruch neh-
men. Dies hat der 13. Senat 
des Finanzgerichts Münster 
(Beschluss vom 26. Februar 
2009, veröffentlicht am 4. 
Mai 2009, AZ.: 13 V 215/09 E) 
entschieden.

Die gesetzliche Neuregelung 
sieht vor, dass „kleine und 
mittlere“ Betriebe einen 
Investitionsabzugsbetrag in 
Anspruch nehmen können. 
Betriebe, die ihren Gewinn 
durch eine Einnahme-Über-
schuss-Rechnung ermitteln, 
sind nach dieser Regelung 

jedoch nur begünstigt, wenn 
der Gewinn 100.000 Euro nicht 
überschreitet. Zuvor war das 
möglich, auch wenn der Ge-
winn über 100.000 Euro lag. 
Wegen des neu eingefügten 
Größenmerkmals sind nun 
viele Freiberufler von der Steu-
ervergünstigung ausgeschlossen. 
Umstritten war bisher, ab wann 
die ungünstigere Neuregelung 
für Betriebe gilt, die ihren 
Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG 
ermitteln, schon ab 2007 oder 
erst ab 2008. Im Streitfall hatte
ein Arzt im Rahmen seiner Ge-
winnermittlung für das Jahr 
2007 eine Gewinn mindernde 
Ansparabschreibung in Höhe 
von 36.000 Euro gebildet. Er 
war der Auffassung, für das 
Jahr 2007 könne er noch die 
Altregelung in Anspruch neh-

men. Das Finanzamt berück-
sichtigte die Ansparabschrei-
bung nicht. Die Gewährung 
eines Investitionsabzugsbetra-
ges im Sinne der Neuregelung 
versagte es, weil der Gewinn 
des Klägers über der 100.000 
Euro-Grenze lag. Der 13. Senat 
des Finanzgerichts Münster 
schloss sich der Auffassung des 
Finanzamtes an. Aus dieser 
Norm folge, dass die Altrege-
lung nur noch anwendbar sei, 
wenn der Gewinnermittlungs-
zeitraum vor dem 18. August 
2007 ende. Entspreche der 
Gewinnermittlungszeitraum 
allerdings dem Kalenderjahr 
und ende dieser damit nach 
dem Stichtag, scheide die An-
wendung der Altregelung aus. 
Soweit die Übergangsregelung 
den Begriff des Wirtschafts-

jahres verwende, sei dieser 
allgemeiner zu verstehen als 
dies in § 4a EStG der Fall sei. 
Sie gelte daher auch für den 
Gewinnermittlungszeitraum 
eines Freiberuflers.                n

Ansparabschreibung
Bei Freiberuflern nur noch „kleine und mittlere“ Betriebe begünstigt

AUSLAUFMODELL

Das Urteil des Finanzgerichts 
ist noch nicht rechtskräftig. 
Wegen der grundsätzlichen Be-
deutung der Sache wurde die Be-
schwerde zum Bundesfinanz-
hof zugelassen. Betroffene 
Freiberufler sollten zusammen 
mit dem steuerlichen Berater 
prüfen, ob bei Anwendung des 
Urteils durch die Finanzver-
waltung Rechtsmittel einge-
legt werden.                         n
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August
10.08. Ende der Abgabefrist
13.08. Ende der Zahlungsschonfrist 

n  Kapitalertragsteuer
n  Lohn- und Kirchensteuer
n  Umsatzsteuer
n  15-prozentige Abzugsteuer
     für Bauleistungen

17.08. Ende der Abgabefrist
20.08. Ende der Zahlungsschonfrist

n  Gewerbesteuer
n  Grundsteuer
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